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Aufwendungsersatz/Vergütung für Vorstandsmitglieder

Nach der Abgabenordnung darf keine Person durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. § 27 Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz BGB läßt eine Vergütung des Vorstands zu. Eine nicht zu beanstandende Vergütungszahlung an die Vorstandsmitglieder ist dann gegeben, wenn ihnen in ihrer Gesamtheit nicht mehr gezahlt werden als ein angestellter Geschäftsführer erhalten würde. Erhält der Vorstand keine Vergütung, also kein Entgelt für die eingesetzte Arbeitszeit und Arbeitskraft, hat der Verein den Vorstandsmitgliedern die in Ausübung ihrer Tätigkeit entstehenden Aufwendungen zu ersetzen (§§ 27 Abs. 3, 670 BGB). Das können sein Telefon- und Portokosten, Reisekosten u.ä. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Urteil u.a. ausgeführt: “Ehrenamtliche Arbeit ist grundsätzlich unentgeltlich. Aufwandsentschädigung ihrer Rechtsnatur und ihrer Höhe nach dient nicht zur Sicherung des Lebensunterhalts, sondern ist bestimmt, die mit einer ehrenamtlichen Arbeit verbundenen Erschwernisse und finanziellen Einbußen pauschal auszugleichen“.
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